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Michael Jucker legt ein Buch vor, das ebenso
anregt wie irritiert. Beides hat mehrere Grün-
de: Die aus einer Zürcher Dissertation her-
vorgegangene Publikation «thematisiert», wie
im ersten Satz der Einleitung gesagt wird,
«die Bedeutung von Schriftlichkeit und diplo-
matischer Kommunikation für die spätmit-
telalterlichen Herrschafts- und Handlungsträ-
ger im Umfeld der eidgenössischen Tagsat-
zungen». Dabei distanziert sich der Verfas-
ser pointiert von älteren, verfassungs- und
rechtsgeschichtlichen Ansätzen zu Gunsten
einer Herangehensweise, die ihre Anregun-
gen von der Kommunikations- und Schrift-
lichkeitsforschung bezieht. Die Tagsatzungen
werden nicht als konstituierendes Element ei-
ner alten eidgenössischen Staatlichkeit begrif-
fen. Andreas Würgler hat bereits bemerkt,
dass Jucker wie schon Generationen von Zür-
cher Mediävisten gegen den Mythos anrennt,
«die Eidgenossenschaft sei mit dem ersten
überlieferten Bündnis von 1291 bereits ein
voll ausgebildeter ‘Staat’, getragen von einem
eidgenössischen Bewusstsein und einer teleo-
logischen Entwicklung hin zum Bundesstaat
von 1848 gewesen»1. Folglich werden Tagsat-
zungen als sich ad hoc zusammenfindende
Kommunikationsforen analysiert.

Unter dieser Prämisse gelingen dem Au-
tor bedenkenswerte Einsichten, so die Fest-
stellung, dass vor allem im späten 14. und frü-
hen 15. Jahrhundert (der eigentliche Untersu-
chungszeitraum der Arbeit reicht von 1350,
dem Jahr des erstma ligen Treffens von eige-
nössischen Gesandten, bis zur Reformation)
«ein hoher Anteil der Themen und Gespräche
unter den Gesandten nie schriftlichen Nieder-
schlag fand» (S. 85). Was die Instruktionen
an die Gesandten betrifft, so sind sie idealty-
pisch gesehen verbindliche Anordnungen sei-
tens der Obrigkeit. Anhand ausgewählter Bei-
spiele kommt Jucker zum Schluss, dass auch
Instruktionen in erster Linie mündlich mit-
gegeben wurden, während die entsprechen-
den Einträge etwa in den Zürcher und Luzer-

ner Ratsprotokollen hauptsächlich der «Kon-
sensdokumentierung im Rat» (S. 98) dienten.
Überhaupt keine Instruktionen in schriftlicher
Form sind für die ländlichen Orte zu fin-
den. In Abgrenzung zur rechtshistorischen
Forschung billigt der Verfasser den Gesand-
ten denn auch einen gewissen Handlungs-
spielraum zu, und sei es nur dank ihres nicht
zu unterschätzenden Informationsvorsprun-
ges. Solche Handlungsspielräume führten in-
des nicht zu einer grösseren Effizienz, was
sich beispielsweise darin spiegelt, dass «selbst
einfachste Formalitäten wie das Ansetzen ei-
nes neuen Treffens [. . . ] häufig umstritten»
waren (S. 175). Anders als vielfach angenom-
men, sind die Abschiede, wie Michael Jucker
in seiner Untersuchung von Schriftprodukti-
on und Schriftgebrauch an den Tagsatzungen
festhält, weder Verlaufs- noch Beschlusspro-
tokolle, sondern eine «konsensuale Nieder-
schrift dessen, was die Gesandten an ihre Orte
[heim] zu bringen hatten» (S. 176), d.h. Pen-
denzprotokolle.

Damit sind nur einige Ergebnisse die-
ser Studie hervorgehoben worden, deren
quellenkritische Brisanz nicht betont wer-
den muss. Besonders überzeugend ist in
dieser Hinsicht Juckers Auseinandersetzung
mit der «Amtlichen Sammlung der älteren
Eidgenössischen Abschiede», deren (bundes-)
staatstragenden Entstehungszusammenhang
er aufarbeitet, insbesondere die Rückprojekti-
on schweizerischer Staatlichkeit bis auf 1291.
Wo eigentliche Abschiede fehlen, also bis in
die Mitte des 15. Jahrhunderts, mussten sol-
che «erfunden» werden: «Jedes Schriftstück,
das in irgendeiner Weise an eine Zusammen-
kunft von Delegierten irgendwelcher Art aus
mehreren Orten und Institutionen [. . . ] erin-
nerte, wurde den ‘eidgenössischen Tagen’, al-
so der Tagsatzung, zugeschrieben» (S. 42).

1 1 So Andreas Würgler in seiner Rezension von
Michael Juckers Buch in: H-Soz-u-Kult, 29. 8.
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Befremdlich ist die Insistenz, mit der sich
Michael Jucker gegenüber der Forschungstra-
dition abgrenzt. Seine Position wird bald ein-
mal klar, so dass es wirklich nicht nötig er-
scheint, sie immer wieder zu betonen. Sei-
ne Sprache ist technisch, wogegen nichts ein-
zuwenden ist; gelegentlich verfällt er jedoch
in einen Jargon, dem etwas Selbstreferenti-
elles anhaftet. Bisweilen wünscht man sich
auch, der Autor hätte sich an weniger, dafür
aber detailliert aufgearbeitete Beispiele gehal-
ten. Zwar schreibt er den Akteuren der Tag-
satzungen, den Gesandten, eine zentrale Be-
deutung zu, doch bleiben gerade sie in sei-
ner Schilderung merklich blass, als handel-
te es sich bei ihnen um Versatzstücke in ei-
nem abstrakten Kommunikationssystem. Är-
gerlich ist das Fehlen eines Indexes, was die
Suche nach bestimmten Personen unnötiger-
weise erschwert, wenn nicht sogar verunmög-
licht. Totz dieser Einwände wird die einschlä-
gige Forschung um die Auseinandersetzung
mit dem hier angezeigten Buch nicht herum-
kommen.
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